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Sachverhalt und Antrge 

Die Beschwerde der Einsprechenden rictet sich gegeri die 
Entscheidung der FormalprUfungsstelle des EPA für das Em-

sprucnsverfahren vom 15. Oktober 1986, mit der nach Regel 69 
(2) EPU festgestellt wurde, daI3 der Einspruch der Beschwer-

defUhreriri wegen nicht rechtzeitiger Zahiung der Einspruciis-
gebUrr nach Artikel 99 (1) EPU als nicht erhoben gilt. 

Die BeschwerdefUhrerin hatte in ihrern rechtzeitigen Em-
spruchsschreiben vom 27. Februar 1986 urn Abbuchung der 
EinspruchsgebUhr von 560,- DM von ihrem laufenden Konto Nr. 

2800.0133 gebeten. Dieses Konto wies jedoch bei Ablauf der 
Einspruchsfrist nur ein Guthaben von 114,50 DM auf, so daB 
bei Ablauf der Einspruchsfrist 445,50 DM ungedeckt waren. 

Kurz nach Ablauf der Einspruchsfrist wurde das laufende 
Konto mit einer Zahlung von 2.000,- DM aufgefUllt und die 
EinspruchsgebUhr von 560,- DM abgebucht. Nach Nr. 6.5 und 

6.6 der "Vorschriften Uber das laufende Konto" (geltende 

Neufassung in Azntsbl. EPA 1982, 15; nachfolgend "VLK" 

genannt) hing die Wirksamkeit dieser Zahlung jedoch davon 
ab, daB innerhalb einer Nachfrist eine VerwaltungsgebUhr von 

30 % des ungedeckten Betrages, also von 133,65 DM, gezahlt 

wurde. Diese Zahiung kann in jeder Weise erfolgen, vornehrn-

lich durch einen zustzlichen, also gesonderten Abbuchungs-
auftrag. Auf diese Situation wurde die Beschwerdefflflrerin 

durch ein Formblatt "Mitteilung Uber fehlende oder unge-

nUgende Deckung auf dern laufenden Konto" des Referats 

"Kassen- und Rechnungswesen" vom 25. Mrz 1986 aufmerksam 

gemacht. 

Die BeschwerdefUhrerin unterlieB es, innerhaib der Nachfrist 

einen gesonderten Abbuchungsauftrag fiber die fllige 

VerwaltungsgebU.hr von 133,65 DM zu stellen. Sie machte 
geltend, daB sie durch den ¶Ixt der Mitteilung nach 
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Formblatt irregeleitet wurde. Die Mitteilung habe bel ihr 

den Eindruck erweckt, dal3 sie auL3er der schon erfolgten 

AuffUllung des Kontos nichts weiter veranlassen habe. 

Iv. In der beantragten und hier angefochtenen Entscheidung nach 

Regel 69 (2) EPU hat die FormalprUfungsstelle die bean-

standete Mitteilung nach Formblatt vom 25. März 1986 aus 

ihrer Sicht analysiert. Sie komrnt dabei zu der Auffassung, 

daB die Mitteilung keinen irrefUhrenden Inhalt habe. Die 

EinspruchsgebUhr sei nicht rechtswirksam gezahit, da der 

notwendige, gesonderte Abbuchungsauftrag für die Ver-

waltungsgebUhr nicht innerhaib der Nachfrist gezahit sei. 

V. 	Mit der rechtzeitig unter ErfUilung aller Erfordernisse 

erhobenen Beschwerde macht die Beschwerdefflhrerin geltend, 

dal'3 die Mitteilung vom 25. März 1986 aus mehreren GrUnden 

rechtsunwirksam sei. Zunchst beziehe sich diese Mitteilung 

auf eine nicht mehr geltende Fassung der "Vorschriften Uber 

das laufende Konto". Es werde nämlich auf die Fassung.vom 

23. Dezember 1980 (Amtsbl. EPA 1981, 34) Bezug genommen, 

whrend bereits die Fassung vom 20. November 1981 (Amtsbl. 

EPA 1982, 15) gegolten habe. In beiden Fassungen unter-

scheide sich die verwaltungsgebUhr hinsichtlich der zu 

zahienden MindestgebUhr. Im Ubrigen wUrden die "Vorschriften 

Uber das laufende Konto" davon ausgehen, daB die notwendige 

Mitteilung Uber den Fehibetrag vor AuffUllung des Kontos 

erfolge. Der Inhalt der Mitteilung sei auf diesen Sachver- 

halt abgesteilt. Daher sei es irrefUhrend, wenn - wie im 

vorliegenden Fall - die Mitteilung erst nach AuffUllung des 

Kontos ergehe. Sie entspreche dann nicht mehr dem gegebenen 

Sachstand, da das Konto bereits aufgefUllt sei. Eine sowohi 

formfehlerhafte wie auch auf einen unrichtigen Sachstand 

abgestellte und damit irrefUhrende Mitteilung sei keine 

rechtsgUltige Mitteilung im Sinne der "vorschriften Uber das 

laufende Konto". Eine soiche Mitteilung könne die Nachfrist 
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nach Nr. 6.5 VLK nicht auslösen. Die Verwaltungsgebilhr körine 
daher auch jetzt noch abgebucht werden. Die Mitteilung könne 

ferner so verstanden werden, daB eine VerwaltungsgebUhr nur 
fällig sei, wenn der Kontoinhaber durch die Mitteilurig erst 
aufgefordert werden mUsse, das Konto aufzufflhlen. Schlie3- 

licn sei die Höhe der VerwaltungsgebUhr unstimmig, denn aus 

jener Fassung der "Vorschriften Uber das laufende Konto", 
auf die hingewieserl sei, nämlich auf die Fassung vom 

23. Izember 1980, ergebe sich eine Mindestgeblihr von 200,-

DM. 

VI. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Eritschei-
dung aufzuheben. Nach Hauptantrag beantragt sie ferner, 

festzustellen, daB eine VerwaltungsgebUhr nach Nr. 6.5 VLK 
nicht nötig sei. Hilfsweise beantragt sie, festzustellen, 
daB die Mitteilung vom 25. März 1986 unwirksam sei und die 
verwaltungsgebtlhr noch abgebucht werden )cönne. Vorsorglich 

erteilt sie einen entsprechenden Abbuchungsauftrag. Auf3erdem 

beantragt sie die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen 

und stelit hilfsweise Antrag auf mflndliche Verhandlung. 

Nach einem Zwischenbescheid hat die BeschwerdefUhrerin 

Entscheidung nach Lage der Akten beantragt. 

Entacheidungagrlinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und Regel 

64 EPU; sie ist somit zulässig. 

Der Hauptantrag der BeschwerdefUhrerin kann wohi kauni so 

verstanden werden, daB bei Kontounterdeckung Uberhaupt keine 

verwa1tungsgeb1hr zu zahien sei. Of fenbar meint die 

BeschwerdefUhrerin, daB die Verwaltungsgebilhr dann nicht zu 

, 
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zahien sei, wenn der Kontoinhaber das Konto Von sich aus 

bereits aufgefüllt babe, noch bevor die Mitteilung iiber den 
Fehibetrag ergeht. Die "Vorschriften Uber das laufende 
Konto" geben aber auch zu einer derartigen Auslegung keiner- 
lei AnlalL. Die VerwaltungsgebUhr wird dort eindeutig zur 

Voraussetzung dafVir gernacht, wenn eine GebUhr auch noch nach 
ihrer F11igkeit wirksam entrichtet werden soil. 

Auch der Hilfsantrag der BeschwerdefUhrerin kann nicht zum 
Erfoig fUbren. Es besteht Verstndnis, daL die Besci-iwerde-
fUbrerin die RechtsgUltigkeit der Mitteilung mit verschie-
denen Argumenten in Frage steilt. Eine Unwirksamkeit cier 

Nitteilung wUrde nämlich die einzige Möglichkeit eröffnen, 
die EinspruchsgebUhr nebst VerwaltungsgebUhr noch recht-
zeitig zu zahien. Die beanstandete Mitteilung weist aber 
keine Fehler auf, die von soichem Gewicht sind, daLy die 

Mitteilung als unwirksam angesehen werden mUIte. Die einzige 

objektive Unrichtigkeitbesteht darin, daL sich die Mittei-
lung auf eine nicht rnehr geltende Fassung der 'Vorschriften 

Uber das laufende Konto" bezieht. Dies ist aber unerheblich, 

da im Ubrigen der gesamte Inhalt der Mitteilung richtig ist. 
Die BeschwerdefUhrerin kann auch nicht geltend machen, daTh 

in der Mitteilung eine VerwaltungsgebUhr von 133,65 DM 

genannt ist, whrend sich aus der zitierten Fassung der 

"Vorschriften Uber das laufende Konto" eine MindestgebUhr 

von 200,- DM ergibt. Dieser Betrag von 200,- ist jedoch 
spâter auf 100,- DM ernfâLigt worden (Amtsbl. EPA 1982, 14). 

Richtig muite es daher 100,- DM heiien. Dies wird in der 

beanstandeten Mitteilung berUcksichtigt und die Verwal-

tungsgebUhr in der richtigen Höhe angegeben. 

FUr elne RUckzahlung der BeschweraegebUhr liegen die 

Voraussetzungen nach Regel 67 EPU nicht vor. 
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F 

Entscheidungsforniel 

Aus dieseri GrUnden wird entschieden: 

I. 	Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

2. 	Der Antrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird 

zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

B. Norman 	 P. Delbecque 
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